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Deckblatt Vorstandsvorlage

Datum: 
Einbringer: 
Thema: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
 
1. Die Vorlage erfolgt
☐	zur Information und Kenntnisnahme
☐ 	zur Beschlussfassung
☐	durch den Vorstand
☐	durch den Ressortvorstand
2. Erbetene Entscheidung / Protokollierungsvorschlag:
	Im Protokollierungsvorschlag bitte 
· alle budget- und kostenrelevanten Details aufführen sowie
· die Grundlage für den Vorstandsbeschluss anführen (z.B. Richtlinie, IKS-Prozess, Arbeitsanweisung etc.).
· Bei einer Änderung von Dokumenten die wesentlichen Anpassungen beschreiben.
· Kurze Beschreibung des Sachverhalts unter Verweis auf Beilagen. 
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

	
· Wenn zur Information und Kenntnisnahme, dann endet hier der Fragebogen!
3. Abstimmung mit Risikomanagement und Compliance (siehe Beiblatt):
☐	Erforderlich (siehe Stellungnahmen RM und Compliance im Beiblatt)
☐	Thema hat keine Risikomanagement/Compliance Relevanz 
☐	Bei Tarifänderungen/ -aktualisierung  zusätzlich zum Beiblatt ist der Fragebogen Risikoanalyse beizufügen

4. Abstimmung mit dem Datenschutzbeauftragten (siehe Beiblatt):
☐	Erforderlich (siehe Stellungnahmen Datenschutzbeauftragter im Beiblatt)
☐	Thema hat keinen Bezug zum Schutz personenbezogener Daten 




	5. Aufsichtsratszustimmungspflicht: (Prüfung erfolgt durch Compliance & Recht)
☐	Nicht erforderlich
☐	Erforderlich (Details angeben)  Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
6. Abstimmung/Information in der VHV-Gruppe: (wird vom Vorstand befüllt)



☐	Nicht erforderlich
☐	Erforderlich (Details angeben) Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
	7. Protokollverteilung 
Bitte führen Sie an, an wen das Protokoll, außer an den Einbringer sowie die Vorstandsmitglieder, verteilt werden soll:
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.




Beiblatt zum Thema: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

	8. Aufgreifkriterien für eine Risikoprüfung durch Risikomanagement


	1. birgt ein Risiko, welches über der Wesentlichkeitsgrenze liegt,
	      Ja     ☐   	Nein   ☐

	2. führt zu einer Änderung der Geschäftsstrategie oder hoch risikorelevanten Entscheidung,
	Ja     ☐  	Nein   ☐  

	3. führt zu einer Einführung eines neuen oder wesentlich veränderten Erstversicherungs-, Rückversicherungs- oder Kapitalmarktprodukts, bzw.vor der Entscheidung von wesentlichen Tarif- und Prämienanpassungen oder vor Änderungen an der Zeichnungs- und Annahmepolitik
	Ja     ☐   	Nein   ☐  

	4. führt zur einer Gründung, einem Kauf, einem Verkauf oder der Fusion bzw. Verschmelzung einer Gesellschaft oder anderen Transaktionen, die mit M&A in Verbindung stehen (z.B. Umstrukturierungen, Umwandlungen, Joint Ventures, Asset Deals, Zweckgesellschaften),
	Ja     ☐  	Nein   ☐

	5. [bookmark: _GoBack]betrifft die Auslagerung von Tätigkeiten an einen internen oder externen Dienstleister (Outsourcing),
	Ja     ☐  	Nein   ☐

	6. vor der Einführung eines neuen oder wesentlich veränderten Geschäftsfeldes bzw. vor wesentlichen Veränderungen in der Aufbau- oder der Ablauforganisation in wesentlichen Geschäftsprozessen,
	Ja     ☐  	Nein   ☐

	7. hat wesentliche Auswirkungen auf die ökonomischen Eigenmittel oder die Risikolage
	Ja     ☐  	Nein   ☐

	8. betrifft die Beschlussfassung einer Richtlinie oder einer Strategie nach Solvency II
	Ja     ☐  	Nein   ☐

	9. Einführung oder wesentliche Änderung von IT-Systemen in wesentlichen Geschäftsprozessen
	Ja     ☐  	Nein   ☐

	
(Bei mindestens einem „Ja“ muss vom Risikomanagement geprüft werden, ob eine Risikoanalyse vor dem Vorstandsbeschluss erforderlich ist. Für eine Risikoanalyse sind dem Risikomanagement min. 5 Werktage Zeit einzuräumen. Die Risikoverantwortung bleibt unabhängig von der Prüfung bei dem einreichenden Abteilungsleiter/Verfasser.)

	8.1. Ergebnis der Risikoprüfung durch das Risikomanagement:


Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

	9. Aufgreifkriterien für eine Prüfung durch Compliance

	1. (Weiter-) Entwicklung der relevanten Grundsätze und Verfahren, insbesondere Erstellung interner Organisations- und Arbeitsanweisungen soweit ein Compliance-Risiko damit verbunden ist.
	Ja     ☐  	Nein  ☐ 

	2.  Erschließung neuer Geschäftsfelder, Dienstleistungen oder Auflage neuer Versicherungsprodukte oder Einführung neuer Werbestrategien oder kann als sog. „major decision“ angesehen werden.
	Ja     ☐  	Nein   ☐ 

	3.  Sachverhaltsbezug zu Solvency II, Versicherungsaufsichtsrecht, Einhaltung der Sanktions- und Embargolisten, Datenschutz, Anti-Fraud-Management, Wettbewerbsrecht.
	Ja     ☐ 	Nein   ☐   

	4. Sachverhaltsbezug zu mindestens einem Themengebiet
a. Versicherungsaufsichtsgesetz und Kartellrecht
b. Versicherungsvertragsrecht
c. Finanzsanktionen und Embargo-Bestimmungen
d. Betrugsbekämpfung
	Ja     ☐	Nein    ☐ 



(Bei mindestens einem „Ja“ muss von Compliance geprüft werden, ob eine Empfehlung von Compliance vor dem Vorstandsbeschluss erforderlich ist. Für eine Empfehlung ist der Abteilung Compliance & Recht min. 5 Werktage Zeit einzuräumen. Die Verantwortung verbleibt unabhängig davon im operativen Bereich. Wenn wesentlichen Empfehlungen von Compliance nicht gefolgt wird, hat Compliance dies entsprechend zu dokumentieren und im jährlichen Compliance-Bericht darzustellen.)

	9.1   Empfehlung von Compliance:


Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

	10. Aufgreifkriterien für eine Prüfung durch den Datenschutzbeauftragten

	1. DGSVO Anknüpfungspunkt 
	Ja     ☐  	Nein   ☐ 

	2.  Verwendung personenbezogener Daten 
	Ja     ☐  	Nein   ☐ 



(Bei mindestens einem „Ja“ muss vom Datenschutzbeauftragten geprüft werden, ob eine Empfehlung des Datenschutzbeauftragten vor dem Vorstandsbeschluss erforderlich ist. Für eine Empfehlung sind min. 5 Werktage Zeit einzuräumen. Die Verantwortung verbleibt unabhängig davon im operativen Bereich. Wenn wesentlichen Empfehlungen des Datenschutzbeauftragten nicht gefolgt wird, hat er dies entsprechend zu dokumentieren.)

	10.1   Ergebnis der Prüfung des Datenschutzbeauftragten:


Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
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